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Öffnungszeiten des Foyers: 
Mo, Di 8:00-15:00 
Do       8:00-18:00 
Fr        8:00-12:00 
Beratungstermine nach Vereinbarung 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Kellinghusenstraße U1, U3 
Tarpenbekstraße Bus 22, 39 
Julius-Reincke-Stieg Bus 20, 25 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verfahren Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO 
Eingang 16.02.2017 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublock 406-049 
Flurstück 8286 in der Gemarkung: Groß-Borstel 

 
Verbesserung des Brandschutzes eines bestehenden Betriebsgebäudes (Haus 6) 
 
 
GENEHMIGUNG 
 
Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird 
unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das oben beschriebene 
Vorhaben auszuführen. 
 
Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die 
Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger. 
 
Die bauordnungsrechtliche Genehmigung erlischt nach § 73 Absatz 1 HBauO, wenn 
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht 
begonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 
 
Sie kann auf schriftlichen Antrag nach § 73 Absatz 3 HBauO jeweils um bis zu einem Jahr 
verlängert werden. 
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Planungsrechtliche Grundlagen 
  
Bebauungsplan Groß Borstel 18 
 mit den Festsetzungen: Schule und Behindertenwerkstätten - 

Fläche für Gemeinbedarf (BauNVO von 1977) 
 Baunutzungsverordnung vom 15.09.1977 in der Fassung vom 19.12.1986 
 
Ausführungsgrundlagen 
   
1. Durch die vorgesehenen Maßnahmen  

- Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage mit unmittelbarer und 
automatischer Aufschaltung zur Leitstelle der Feuerwehr  

- Herstellung eines direkten Ausgangs vom notwendigen Treppenraum im 
Untergeschoss ins Freie und Umbau des Meisterbüro  

sowie durch weitere erforderliche Maßnahmen nach § 51 HBauO i.V.m. §17 HBauO 

- Herstellung des zweiten Rettungsweges für das Meisterbüro im Untergeschoss 

- Einbau einer unterseitigen, feuerhemmenden Verkleidung im gesamten   
Erdgeschoss und Detektieren des Dachraumes durch die vorgesehene BMA 

- Herstellung einer Sichtverbindung in der Tür zwischen Arbeitsraum II und 
Werkstatt im Erdgeschoss 

wird der Brandschutz des Gebäudes verbessert.  
Die Prüfung beschränkt sich auf die oben genannten Maßnahmen. 

 
2. Bestandteil des Bescheides sind die Vorlagen Nummer 
   
 43 / 1 Flurkartenauszug / Buch + Karte 
 43 / 2 Lageplan 
 43 / 3 Grundriss UG. EG und Schnitt 
 43 / 7 Grundriss KG - Brandschutzplan 
 43 / 8 Grundriss EG - Brandschutzplan 
 43 / 9 Schnitt AA - Brandschutzplan 
 
Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich. 
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten. 
 
Die Vorlagen 43/4 und 43/5 Baubeschreibungen und 43/6 Schriftteil Brandschutzkonzept 
haben vorgelegen. 
 
 
Genehmigungseinschränkungen (aufschiebende Bedingung) 
 
3. Mit den entsprechenden Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn über 

folgende Prüfgegenstände ein Ergänzungsbescheid erteilt worden ist: 
 

3.1. Standsicherheit  
Hierfür ist der erforderliche Nachweis gemäß § 14 der Bauvorlagenverordnung 
in der geltenden Fassung (BauVorlVO) zur Prüfung nachzureichen. 

 
Diese Einschränkungen verlängern nicht die Geltungsdauer der Genehmigung nach 
§ 73 Absatz 1 HBauO. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
   
Der Bescheid umfasst auch die 
 
 ### 
 ### 
 
  
 
 
Unterschrift 
 
Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
   
 
Weitere Anlagen 
 
 Formblatt - Mitteilung über die Innutzungnahme 
 Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage zum Bescheid 
### 
 
 
 



 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 
N/WBZ/00583/2017 

 
Seite 5 von 5 

 
Anlage 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument 
entfernt. 
 
Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme: Änderung 
Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse  3 
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude 
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